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Betreff: Bebauungsplan T31, 13. Änderung, Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte, 

Bereich zwischen Nahestraße im Übergang zur Bonhoefferstraße und 

Mendener Straße, Ecke Garagenhof Im Grotten (Erweiterung 
Wohnbebauung) im beschleunigten Verfahren 
hier: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Behörden gem. § 3 (1) u. § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
 
Beschlussentwurf: 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung ist mit dem vorgestellten Vorentwurf des 

Bebauungsplanes T 31, 13. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte, 
Bereich zwischen Nahestraße im Übergang zur Bonhoefferstraße und Mendener 
Straße, Ecke Garagenhof Im Grotten, einschließlich der Begründung einverstanden. 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit diesem Vorentwurf die Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB durch Aushang der Unterlagen für die Dauer von 4 Wochen 

frühzeitig zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu 
geben. Soweit erforderlich sind auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB entsprechend frühzeitig zu unterrichten.  

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  

 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 

 
 

 
Sachdarstellung: 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung (mit Denkmalpflege) hat in seiner Sitzung am 
03.02.2021 den Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes gefasst und die 

Verwaltung beauftragt, einen Vorentwurf zu erarbeiten und dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung vor der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vorzustellen. 
 

Das Bebauungskonzept sieht die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit der 
Festsetzung „Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf“, hier Senioren, nach 

§ 9 (1) Nr. 8 BauGB vor. Der neue Zeilenbaukörper soll die bestehende 
Bebauungsstruktur aufgreifen und in ähnlicher Ausrichtung wie die bereits auf dem 
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Grundstück bestehenden vier Mehrfamilienhäuser errichtet werden, so dass ein 
harmonisches Gesamterscheinungsbild entsteht. 
 

 
Abbildung 1: Vogelperspektive von Südwesten auf das Vorhaben mit den Bestandsgebäuden 
nördlich 

 

Das geplante Mehrfamilienhaus wird mit drei Vollgeschossen und einem Nicht-
Vollgeschoss mit einem begrünten Flachdach errichtet. Damit wird ein harmonischer 

Übergang zwischen den nördlich bestehenden Mehrfamilienhäusern mit vier 
Vollgeschossen und den südlich bestehenden Einfamilienhäusern mit zwei 
Vollgeschossen und teilweise ausgebautem Dachgeschoss geschaffen. 

 
Die Eingänge, 15 Stellplätze und ein Fahrradhaus sind im Norden vorgesehen. Nach 

Süden sollen sich Terrassen und Loggien orientieren. 
 
Das Mehrfamilienhaus ist als 3- oder 4-Spänner geplant. So lassen sich in den 

Gebäuden insgesamt ca. 30 Wohneinheiten unterbringen. Nach aktuellem Stand 
sind ausschließlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen geplant. Das Angebot richtet sich 

insbesondere an Senioren aus dem Stadtteil selbst, denen die Möglichkeit geboten 
werden soll, auch wenn sie sich im Alter kleiner setzen wollen, noch in ihrem 
vertrauten Umfeld wohnen zu bleiben. Der Standort ist gut geeignet, um 

seniorengerechte Wohnungen im 1. Förderweg zu realisieren. Die Verwaltung 
befürwortet dieses Ansinnen. 
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Abbildung 2: Ansicht von Südwesten 

 
Der nördlich des Plangebietes bestehende PAREA-Gemeinschaftsraum wird in das 

geplante Gebäude umgesiedelt, da dieser den heutigen Anforderungen einer 
seniorengerechten Betreuung nicht mehr entspricht. Unter anderem ist aktuell keine 
Barrierefreiheit gegeben, da keine behindertengerechte WC-Anlage vorhanden ist. 

 
PAREA ist ein Projekt der Wohnungswirtschaft, das von der Sahle Wohnen mit dem 

Ziel ins Leben gerufen wurde, soziales Engagement in den Mieterschaften von Groß- 
und Hochhaussiedlungen zu fördern und damit die Wohn- und Lebenssituation zu 
verbessern.  

 
Der PAREA-Gemeinschaftsraum dient somit im Allgemeinen der Herstellung einer 

guten Nachbarschaft. Im Speziellen beugt die Einrichtung der Vereinsamung der 
Senioren vor und bietet konkrete seniorenbezogene Beratungs- und 
Betreuungsleistungen an, die Senioren im Alltag unterstützen und ihnen somit ein 

möglichst langes selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen 
sollen. 

 
Detaillierte Informationen sind der Begründung zu entnehmen. 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

 

B e g r ü n d u n g 
 

gemäß § 9 Abs. 8 (i. V. m. § 3 Abs. 1 u. § 4 Abs. 1) BauGB 
(Vorentwurf) 

 

Bebauungsplan T31,  

13. Änderung 

Stadtteil Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte, Bereich zwischen Nahestraße im 
Übergang zur Bonhoefferstraße und Mendener Straße, Ecke Garagenhof Im Grotten  

(Erweiterung Wohnbebauung) 

1 Plangebiet 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst in der Gemarkung 
Troisdorf, Flur 15 das Flurstück 579 sowie den südlichen Teil des Flurstücks 323 und 

weist eine Fläche von ca. 2.700 m² auf. 
 

Das Plangebiet wird 
- im Norden durch die Mehrfamilienhausbebauung östlich der Nahestraße, 
- im Osten durch die Mehrfamilienhausbebauung entlang der Mendener Straße, 

- im Süden durch einen Garagenhof der Wohnbebauung entlang der Straße Im 
Grotten und 

- im Westen durch die Reihenhausbebauung südlich der Nahestraße  
begrenzt. 
 

Eigentümer des Flurstücks 323 ist die Sahle Wohnen GmbH & Co. KG (kurz: Sahle 
Wohnen). Das Flurstück 579 ist im städtischen Eigentum. 

1.2 Lage, Nutzung und Umfeld des Plangebietes 

Innerhalb des Plangebietes bestehen derzeit Mietergärten, die jedoch von den 
angrenzenden Mietern eher unzureichend angenommen und daher minder genutzt 

werden. Die Mietergärten wurden im Rahmen des 
Wohnumfeldverbesserungsprogramms in den 1990er Jahren mit 

Städtebauförderungsmitteln angelegt. Das aktuelle Erscheinungsbild der Freifläche 
wirkt sich jedoch aufgrund der Mindernutzung zunehmend negativ auf das direkte 
Ortsbild aus. Die 10jährige Bindungsfrist ist inzwischen abgelaufen.  

 
Die direkte Umgebung des Plangebietes ist fast ausschließlich durch Wohnbebauung 

geprägt. Nördlich des Plangebietes, auf demselben Grundstück, bestehen vier 
viergeschossige Mehrfamilienhäuser als 3-Spänner in Zeilenbauweise. Innerhalb der 
Anlage der Bestandsgebäude befindet sich ein Gemeinschaftsraum der PAREA 

gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienstleistungen mbH.  
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Östlich befinden sich weitere Mehrfamilienhäuser. Die Flächen südlich und westlich 
sind durch Einfamilienhausbebauung in Form von Doppel- und Reihenhäusern 
geprägt. Südwestlich des Plangebietes befinden sich mit einem städtischen 

Kindergarten/ Familienzentrum und dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus Einrichtungen für 
den Gemeinbedarf. 

 
Östlich der Mendener Straße, in ca. 300 m Entfernung zum Plangebiet, besteht das 
Nahversorgungszentrum von Friedrich-Wilhelms-Hütte, das eine fußläufige 

Versorgung mit Waren des kurz- und mittelfristigen Bedarfs (Nahversorgung) 
sicherstellt. 

 
Mit dem Stadtteilpark Friedrich-Wilhelms-Hütte, der nördlich der Lahnstraße in 
fußläufiger Entfernung liegt, ist eine attraktive Naherholungsfläche in unmittelbarer 

Umgebung vorhanden. 

1.3 Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet ist im Westen über einen Stichweg an die Nahestraße angebunden, 
die wiederum im Norden an die Lahnstraße anbindet. Über die Nahestraße und 
Mendener Straße erreicht man den Willy-Brandt-Ring, der den Ortsteil mit der A 59 

sowie B 56 verbindet und damit die überörtliche Anbindung übernimmt. 
 

Die nächstgelegene Bushaltestelle Lahnstraße ist vom Plangebiet fußläufig in ca. 
zwei Minuten erreichbar. An dieser Bushaltestelle hält der Bus der Linie 506 (Lohmar 
Schulzentrum/ Sieglar Rsvg). Der Regionalbahnhof Friedrich-Wilhelms-Hütte ist 

fußläufig in ca. sechs Minuten erreichbar. Hier besteht eine Anbindung an zwei 
jeweils stündlich verkehrende Regionalbahnen in Richtung Koblenz (über Bonn-
Beuel) sowie Mönchengladbach (über Köln). Zukünftig wird es hier auch eine S-

Bahn-Verbindung geben zwischen Köln-Horrem und Bonn-Oberkassel (derzeit im 
Bau). 

 
Das Plangebiet verfügt somit über eine gute Anbindung an das überörtliche 
Straßennetz sowie den ÖPNV.  

2 Bisherige planungsrechtliche Situation 

2.1 Regionalplan 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilbereich Region Bonn/ Rhein 
Sieg ist das Plangebiet als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. Das 

Planvorhaben entspricht somit den Vorgaben des Regionalplanes. 
 



Seite - 6 - 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Regionalplan 

2.2 Landschaftsplan 

 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des in Neuaufstellung befindlichen 

Landschaftsplanes Nr. 7 „Siegburg-Troisdorf-Sankt Augustin“. 

2.3 Flächennutzungsplan 

Der seit dem 24. Dezember 2016 rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt das 

Plangebiet als Wohnbaufläche dar. 
 

Die Änderung des Bebauungsplanes ist somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

2.4 Bebauungsplan 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes T 31, 
9. Änderung, Blatt 2. Dieser setzt hier eine private Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Spielplatz“ fest. Westlich der Grünfläche ist eine öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzt, die als Stichstraße nördlich an die ebenfalls als 

öffentliche Verkehrsfläche festgesetzte Nahestraße anbindet. 
 
Nördlich, südlich und westlich des Plangebietes sind allgemeine Wohngebiete 

festgesetzt. Die Flächen östlich des Plangebietes, die sich entlang der Mendener 
Straße erstrecken, sind als Mischgebiete festgesetzt. Für das Grundstück unmittelbar 

südlich des Plangebietes ist eine Fläche für Gemeinschaftsgaragen festgesetzt. Das 
Maß der baulichen Nutzung ist in den allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten 
über die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), einer Geschossflächenzahl 

(GFZ) und der Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß geregelt. Die GRZ beträgt in 
nahezu allen Baugebieten 0,4. Für das allgemeine Wohngebiet nördlich des 

Plangebietes sind zudem eine GFZ von 1,1 und vier Vollgeschosse als Höchstmaß 
festgesetzt. In dem östlich angrenzenden Mischgebiet ist mit einer GFZ von 1,2 und 
bis zu neun Vollgeschossen eine deutlich höhere bauliche Dichte zulässig. In den 

südlich und westlich angrenzenden allgemeinen Wohngebieten ist das Maß der 
baulichen Nutzung mit einer GFZ von 0,8 und maximal zwei Vollgeschossen 

geringer. Die Festsetzungen stehen im Zusammenhang mit den dort jeweils 
gewünschten und vorherrschenden Haustypen. 
 

Neben der Art und dem Maß der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan für die 
umliegenden Baugebiete noch die Bauweise sowie die zulässige Dachform fest. Für 

die Baugebiete östlich der Nahestraße gilt die offene Bauweise. Für die Baugebiete 
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westlich der Nahestraße hingegen überwiegend die geschlossene Bauweise. Für 
den Großteil der an das Plangebiet angrenzenden Baugebiete ist die Errichtung von 
Flachdächern vorgegeben. Für einige Baugebiete südlich des Plangebietes sind 

hingegen ausschließlich Satteldächer zulässig. 

3 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Mit Schreiben vom 09.09.2020 hat die Sahle Wohnen einen Antrag auf Änderung 
des Bebauungsplanes T31, 9. Änderung, Blatt 2 gestellt. Ziel der Planung ist eine 
Nachverdichtung der bestehenden Wohnanlage an der Lahnstraße durch die 

Errichtung eines Mehrfamilienhauses auf einer derzeit mindergenutzten Freifläche 
mit Mietergärten.  

 
Die geplante Bebauung soll die durch die bereits auf dem Grundstück bestehenden 
Mehrfamilienhäuser geprägte Baustruktur nach Süden hin fortführen. Der 

Vorhabenträger beabsichtigt die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt 
ca. 30 seniorengerechten Wohneinheiten. 

 
Da der rechtskräftige Bebauungsplan für das Plangebiet eine private Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Spielplatz“ festsetzt, ist zur Schaffung der 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Wohnbebauung eine 
Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Es ist geplant, die Grünfläche in ein 

allgemeines Wohngebiet zu ändern. Das Maß der baulichen Nutzung soll sich an der 
auf dem Grundstück sowie in der direkten Umgebung zulässigen baulichen Dichte 
orientieren. 

 
Durch die Umnutzung der teilweise mit Gartenhäuschen und -lauben bebauten, 

mindergenutzten Freifläche zugunsten einer Mehrfamilienhausbebauung trägt die 
Planung zu einer teilweisen Deckung des in Troisdorf bestehenden Bedarfs an 
Wohnraum, insbesondere für Senioren bei. 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung (mit Denkmalpflege) hat in seiner Sitzung am 

03.02.2021 den Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes gefasst und die 
Verwaltung beauftragt, einen Vorentwurf zu erarbeiten und dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung vor der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vorzustellen. 

4 Umweltbelange, Aufstellungsverfahren ohne Umweltprüfung 

4.1 Bebauungsplan der Innenentwicklung  

Die Änderung des Bebauungsplanes ermöglicht eine wohnbauliche Nachnutzung 
des bereits teilweise baulich vorgeprägten und weitestgehend erschlossenen 
Grundstückes. Damit entspricht die Bebauungsplanänderung dem im 

§ 1 Abs. 5 BauGB verankerten Leitbild der Innenentwicklung. Die Bebauung bereits 
erschlossener Grundstücke im Innenbereich ist demnach Entwicklungen im 

Außenbereich vorzuziehen, da durch die Neuausweisung von Flächen im 
Außenbereich in der Regel erhebliche Umweltauswirkungen die Folgen sind. 
 

Der Bebauungsplan soll daher im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
geändert werden. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 2.700 m². Somit liegt 

die durch die Änderung des Bebauungsplanes beabsichtigte zulässige Grundfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO in jedem Fall unterhalb von 20.000 m². Es werden 
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bzw. wurden keine weiteren Bebauungspläne in einem engen sachlichen, räumlichen 
und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt, deren Grundflächen mit zu 
berücksichtigen wären. Durch den Bebauungsplan wird im Übrigen nicht die 

Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach Landesrecht unterliegen. 

Ebenso bestehen keinerlei Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Natura 2000-Gebiete. Demgemäß erfüllt der 
Plan alle Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB und kann im beschleunigten 

Verfahren geändert werden.  
 

Folgerichtig wird von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht, von der Angabe, 
welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und von einer 

Überwachung nach § 4c BauGB abgesehen. Im beschleunigten Verfahren gelten in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der 

Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 
 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 

Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs.  2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 
 2 Nr. 1 BauGB auch von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 

§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Um Bürgerinnen und Bürger, 
Träger öffentlicher Belange und die politischen Entscheidungsträger umfassend zu 
beteiligen sowie etwaige Problematiken bereits frühzeitig zu identifizieren, soll 

dennoch eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt werden. 

 
4.2 Umweltbelange, Artenschutz 

Die Bebauungsplanänderung wird nach § 13a BauGB als Planverfahren der 
Innenentwicklung durchgeführt (vgl. Kapitel 4.1). Somit ist eine förmliche 
Umweltprüfung nach § 2 Abs.  4 BauGB mit Umweltbericht nach § 2a BauGB nicht 

erforderlich. 
 

Die betroffenen Umweltbelange werden im Planverfahren jedoch trotzdem ermittelt 
und in die Abwägung eingestellt. Soweit erforderlich, werden Fachgutachten als 
Planungs- und Abwägungsgrundlage erstellt. 

 
Da die Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

durchgeführt wird, gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein ökologischer Ausgleich der 

durch das Vorhaben verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft ist somit nicht 
erforderlich. 

 
Tiere und Pflanzen, Biotope 
Durch die geplante Wohngebietsentwicklung werden die in den Mietergärten 

bestehenden Lebensräume für Tiere und Pflanzen zerstört. Im weiteren Verfahren 
wird daher eine Artenschutzprüfung, mind. Stufe 1 durchgeführt, um zu ermitteln, ob 

mit der Änderung des Bebauungsplanes sogenannte planungsrelevante Arten, also 
besonders bzw. streng geschützte Tier- und Pflanzenarten betroffen sind und ggf. 
Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. 
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Die Entwicklung einer Fläche innerhalb eines bereits bestehenden Siedlungsgebietes 
und mit vorhandener Erschließung, wie sie hier vorliegt, hat in der Regel geringere 

Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt als die Entwicklung einer 
unerschlossenen Fläche am Siedlungsrand oder auf der „grünen Wiese“. 

 
Innerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung sowie in der 
unmittelbaren Umgebung bestehen keine Schutzgebiete gemäß 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), wie z.B. Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, Biotopverbundflächen, geschützte oder schutzwürdige 

Biotope. Im Plangebiet oder der näheren Umgebung wurden bei der Erstellung der 
nationalen Gebietsliste des Landes Nordrhein-Westfalen auch keine FFH-Gebiete 
oder Vogelschutzgebiete ausgewiesen. 

 
Landschaft und Ortsbild  

Die Bebauungsplanänderung ermöglicht Veränderung des bisherigen Orts- und 
Landschaftsbildes. Die bisher mindergenutzte und optisch wenig ansprechende 
Freifläche wird künftig durch eine Wohnbebauung geprägt sein, die sich hinsichtlich 

der Gebäudehöhe, der Bauweise sowie der baulichen Gestaltung an der in der 
Umgebung vorhandenen Bestandsbebauung orientiert. Dies wird durch 

entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert. Damit 
wird sich das Vorhaben in das bestehende Ortsbild einfügen. 
 

Boden 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird eine zusätzliche Versiegelung des 
Plangebietes ermöglicht. Es handelt sich bei dem Plangebiet jedoch um eine bereits 

teilweise mit Gartenhäuschen und -lauben sowie Wegen versiegelte Fläche, die 
bereits vollständig erschlossen und von Bebauung umgeben ist. Die Entwicklung 

einer solchen Fläche innerhalb eines bereits bestehenden Siedlungsgebietes hat in 
der Regel geringere Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als die Entwicklung 
einer unerschlossenen Fläche am Siedlungsrand oder auf der „grünen Wiese“. Die 

hier vorliegende Form der Nachverdichtung entspricht somit dem Grundsatz eines 
sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß 

§ 1a Abs. 2 BauGB. 
 
Das Plangebiet ist im Altlasten- und Hinweisflächenkataster nicht als altlast-

verdächtige Fläche erfasst. 
 

Wasser 
Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer, die durch die Änderung des 
Bebauungsplanes beeinträchtigt werden könnten. Das Plangebiet liegt auch in 

keinem Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet. 
 

Aufgrund der verursachten Versiegelung ist mit einem zusätzlichen 
Oberflächenabfluss durch Niederschlagswasser, das nicht versickern kann, zu 
rechnen. Die Bodenversiegelung wird jedoch auf das notwendige Maß begrenzt. Das 

auf den Dachflächen und sonstigen versiegelten Flächen anfallende 
Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit auf dem Grundstück versickert werden. 

 
Mensch 
Durch die Überbauung der bisherigen Mietergärten wird diese von einem begrenzten 
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Personenkreis genutzte Naherholungsfläche zerstört. Jedoch wurden die 
Mietergärten in den letzten Jahren kaum bis gar nicht genutzt. Daher wirken einige 
der Gärten heruntergekommen und wenig optisch ansprechend. Durch die geplante 

Errichtung des Mehrfamilienhauses mit ca. 30 Wohneinheiten trägt die Änderung des 
Bebauungsplanes zu einer Befriedigung des dringend benötigten Bedarfs an 

bezahlbaren und seniorengerechten Mietwohnungen bei. 
 
Luft und Klima 

Dem Plangebiet kommt keine besondere Funktion im Hinblick auf Luftreinigung, 
Entstehung von Frischluft oder sonstiger lufthygienischer Bereiche zu. Dadurch und 

aufgrund der baulichen Vorprägung der Umgebung sind erhebliche Auswirkungen 
auf die Luftqualität und das Klima nicht zu erwarten. 
 

Die zusätzliche Verkehrsbelastung durch die Errichtung von zusätzlichen 
Wohneinheiten ist nur gering und führt lediglich zu einer unerheblichen Erhöhung der 

CO2-Emissionen. 
 
Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet sowie in der direkten Umgebung sind keine Hinweise auf die Existenz 
von Kulturgütern bekannt. Ein vorsorglicher Hinweis im Bebauungsplan informiert, 

dass bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Bodenfunde und -befunde 
gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes (DSchG NRW) zu sichern und zu 
melden sind. 

 
Die im Plangebiet bestehenden Gartenhäuschen und -lauben (Sachgüter) haben 
keinen besonderen Wert. Das Vorhaben schafft grundsätzlich höherwertigere 

Sachgüter mit positiven Wirkungen auf das direkte Umfeld. 

5 Begründung einzelner Festsetzungen des Bebauungsplanes 

5.1 Vorhabenbeschreibung 

Das Bebauungskonzept sieht die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit der 

Festsetzung „Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf“, hier Senioren, nach 
§ 9 (1) Nr. 8 BauGB vor. Der neue Zeilenbaukörper soll die bestehende 
Bebauungsstruktur aufgreifen und in paralleler Ausrichtung wie die bereits auf dem 

Grundstück bestehenden vier Mehrfamilienhäuser errichtet werden, so dass ein 
harmonisches Gesamterscheinungsbild entsteht. 

 
Das Mehrfamilienhaus wird mit drei Vollgeschossen und einem Nicht-Vollgeschoss 
mit Flachdach errichtet. Damit wird ein harmonischer Übergang zwischen den 

nördlich bestehenden Mehrfamilienhäusern mit vier Vollgeschossen und den südlich 
bestehenden Einfamilienhäusern mit zwei Vollgeschossen und teilweise 

ausgebautem Dachgeschoss geschaffen. 
 
Die Eingänge und Stellplätze sind im Norden vorgesehen. Nach Süden sollen sich 

Terrassen und Loggien orientieren. 
 

Das Mehrfamilienhaus ist als 3- oder 4-Spänner geplant. So lassen sich in den 
Gebäuden insgesamt ca. 30 Wohneinheiten unterbringen. Nach aktuellem Stand 
sind ausschließlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen geplant. Das Angebot richtet sich 
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insbesondere an Senioren, denen die Möglichkeit geboten werden soll, auch im Alter 
in ihrem vertrauten Umfeld wohnen zu bleiben. Der Standort ist gut geeignet, um 
seniorengerechte Wohnungen im 1. Förderweg zu realisieren. Um die Wohnnutzung 

durch Senioren planungsrechtlich zu sichern und andere Nutzergruppen 
auszuschließen, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 und 8 BauGB festgesetzt, dass das 

Wohngebäude nur für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf (hier: alte 
Menschen) bestimmt ist. 
 

Der nördlich des Plangebietes bestehende PAREA-Gemeinschaftsraum wird in das 
geplante Gebäude umgesiedelt, da dieser den heutigen Anforderungen einer 

seniorengerechten Betreuung nicht mehr entspricht. Unter anderem ist aktuell keine 
Barrierefreiheit gegeben, da keine behindertengerechte WC-Anlage vorhanden ist. 
 

PAREA ist ein Projekt der Wohnungswirtschaft, das von der Sahle Wohnen mit dem 
Ziel ins Leben gerufen wurde, soziales Engagement in den Mieterschaften von Groß- 

und Hochhaussiedlungen zu fördern und damit die Wohn- und Lebenssituation zu 
verbessern.  
 

Der PAREA-Gemeinschaftsraum dient somit im Allgemeinen der Herstellung einer 
guten Nachbarschaft. Im Speziellen beugt die Einrichtung der Vereinsamung der 

Senioren vor und bietet konkrete seniorenbezogene Beratungs- und 
Betreuungsleistungen an, die Senioren im Alltag unterstützen und ihnen somit ein 
möglichst langes selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen 

sollen. 

5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung  

Die derzeit festgesetzte private Grünfläche soll entsprechend der in der Umgebung 

festgesetzten Art der baulichen Nutzung in ein allgemeines Wohngebiet geändert 
werden. Damit sich das Vorhaben baulich in die nähere Umgebung einfügt, wird das 

in den angrenzenden Baugebieten festgesetzte Maß der baulichen Nutzung 
weitestgehend übernommen und eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 1,2 und drei 
Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt. Die maximale Gebäudehöhe von 14 m 

entspricht der Gebäudehöhe der Mehrfamilienhäuser nördlich des Plangebietes.  
 

5.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Im Plangebiet wird wie für die bestehende Mehrfamilienhausbebauung östlich der 
Nahestraße die offene Bauweise festgesetzt. Der geplante Baukörper wird durch 

eine mit Baugrenzen gefasste überbaubare Grundstücksfläche limitiert. 
 

5.4 Verkehrserschließung, ruhender Verkehr 

Das geplante Mehrfamilienhaus wird über den im Westen verlaufenen Stichweg an 
die Nahestraße angebunden. Der Weg verfügt mit einer Fahrbahnbreite von ca. 

6,0 m über einen ausreichend großen Querschnitt, um die aus dem Vorhaben 
resultierenden, geringen Verkehrsmengen problemlos aufzunehmen. Bisher ist die 

Fläche als öffentlicher Weg festgesetzt. Zukünftig wird diese Fläche wie die 
Nahestraße als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Außerdem ist eine Anbindung 
an das bestehende Fußwegenetz zwischen den bestehenden Mehrfamilienhäusern 

im Norden vorgesehen. 
 

Nördlich der Baukörper sieht das Konzept die Errichtung von insgesamt 15 
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Stellplätzen vor. Diese Anzahl entspricht bei insgesamt 30 Wohneinheiten einem 
Stellplatzschlüssel von 0,5 Stellplätzen/ Wohneinheit, der gem. 
§ 89 Abs. 2 BauO NRW in Anlehnung an die Mustersatzung des „Zukunftnetz 

Mobilität NRW“ und an den Entwurf der Stellplatzverordnung (Juli 2021) festgesetzt 
wird. Aus der Erfahrung des Vorhabenträgers heraus wird aufgrund der 

städtebaulichen Festlegung (Altenwohnen im öffentlich geförderten Wohnungsbau) 
bei der zu erwartenden Mietstruktur sowie der guten ÖPNV-Anbindung dieser 
Stellplatzschlüssel beantragt und als sachgerecht betrachtet. Die im Plangebiet 

vorgesehenen oberirdischen Stellplätze werden über eine entsprechende 
zeichnerische Festsetzung gesichert. 

 
Zudem ist im Plangebiet ein Fahrradhaus zum sicheren Abstellen von Fahrrädern 
geplant.   

5.5 Grün- und Freiflächen 

Es wird festgesetzt, dass die Grundstücksflächen, die nicht für Zuwegungen und 

Stellplätze benötigt werden, gärtnerisch zu gestalten sind. 

5.6 Ver- und Entsorgung 

Es wird davon ausgegangen, dass die Versorgung mit Gas, Wasser, Strom und 

Telefon durch die bestehenden Leitungen und Anschlüsse in der Nahestraße 
sichergestellt werden kann. Die Leistungsfähigkeit und Anschlussmöglichkeiten der 

technischen Infrastruktur werden im Planverfahren bei den jeweiligen 
Versorgungsträgern abgefragt. 
 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers ist sehr 
wahrscheinlich über den in der Nahestraße bestehenden Kanal sichergestellt. Die im 
bestehenden Kanalnetz verfügbaren Kapazitäten werden im Zuge des weiteren 

Verfahrens bei den Stadtwerken abgefragt. Das auf den Dachflächen und sonstigen 
versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit m Sinne 

des § 55 Abs. 2 WHG auf dem Grundstück versickert werden. 
 
Die Abfallentsorgung soll über die Nahestraße erfolgen. Dazu ist im 

Einmündungsbereich der Stichstraße ein Abfallsammelplatz geplant, der 
entsprechend planungsrechtlich gesichert werden soll. 

5.7 Gestaltungsvorschriften 

Das geplante Mehrfamilienhaus wird wie die nördlich sowie östlich des Plangebietes 
bereits bestehenden Mehrfamilienhäuser mit einem begrünten Flachdach errichtet. 

Dies wird durch eine entsprechende örtliche Bauvorschrift festgesetzt. 

6 Verwirklichungsmaßnahmen 

Der Vorhabenträger Sahle Wohnen ist Eigentümer der Fläche, auf der das 
Mehrfamilienhaus errichtet werden soll. Zur Umsetzung des Vorhabens sind somit 

keine bodenordnerischen Maßnahmen erforderlich. 
 
Die Sahle Wohnen verpflichtet sich in einem städtebaulichen Vertrag, das Vorhaben 

im öffentlich geförderten Wohnungsbaus zu errichten. Die Umsetzung erfolgt in 
einem festgelegten Zeitplan. Dies betrifft insbesondere die 

Erschließungsmaßnahmen, den Wohnungsbau inkl. der Errichtung der notwendigen 
Stellplätze sowie die Freiraumgestaltung im Baugebiet. So wird die Planung zeitnah 
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am Wohnungsmarkt wirksam. 
 

7 Kosten und Finanzierung 

Die Sahle Wohnen übernimmt als Vorhabenträger alle Kosten, die die Aufstellung 
des Bebauungsplanes betreffen. Kosten für den städtischen Haushalt entstehen 

insoweit nicht. 
 

 
 
 

 
In Vertretung  
 

 
  

Walter Schaaf 

Technischer Beigeordneter  
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